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ÄRZTEKAMMER & KAMMERMITGLIEDSCHAFT

Als Ärztin oder Arzt in Mecklenburg-Vorpommern gibt es einige wichtige 
Informationen, die du über die Ärztekammer M-V wissen solltest. 

Die Mitgliedschaft ist für alle niedergelassenen, angestellten und Klinikärztinnen 
und -ärzte verpflichtend und beginnt nach dem Erhalt der Approbationsurkunde. 
Du musst dich dafür aktiv im Fachbereich Meldewesen der Ärztekammer 
anmelden. 

Die Kammer ist für die Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte zuständig. Das 
heißt, sobald du dich für eine Fachrichtung entschieden hast, absolvierst du 
nach der Weiterbildungsordnung die Weiterbildung. Zur Prüfung meldest 
du Dich anschließend im Fachbereich Weiterbildung an, wo du einen 
Prüfungstermin erhältst. 
Die Ärztekammer M-V bietet verschiedene Leistungen für Ärztinnen und 
Ärzte an. Dazu gehören beispielsweise Fortbildungen, Unterstützung bei 
Fragen in der Weiterbildung, die Aus- und Fortbildung von Medizinischen 
Fachangestellten und die Überwachung der Berufsordnung. Bei Problemen und 
Sorgen können sich Kammermitglieder an die Ombudsstelle der Ärztekammer 
richten. Die Kammer setzt sich auch aktiv für die Belange der Ärzteschaft in 
der Gesundheitspolitik ein.

Die Ärztekammer M-V hat verschiedene Ausschüsse, die sich mit 
spezifischen Aufgabenbereichen befassen. Dazu gehören unter anderem der 
Ausschuss für Weiterbildung, für Qualitätssicherung, für ärztliche Fortbildung 
und der Ethikausschuss. Diese Ausschüsse sind relevant, da sie wichtige 
Entscheidungen und Empfehlungen in ihren jeweiligen Bereichen treffen, die 
die ärztliche Praxis und die medizinische Versorgung betreffen.

Für dich als Ärztin oder Arzt in Mecklenburg-Vorpommern ist es wichtig, die 
Aktivitäten und Empfehlungen der Ärztekammer M-V im Blick zu behalten. 
Einen guten Überblick über die aktuellen Themen und Entscheidungen 
findest du im Ärzteblatt, das jeder Arzt und jede Ärztin erhält. Dieses dient 
als Mitteilungsblatt für berufsrelevante Satzungen und berufspolitische 
Informationen.  

www.aek-mv.de

Ärztekammer & KammermitgliedschaftÄrztekammer & Kammermitgliedschaft
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ARZTAUSWEIS

Die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern stellt aktuell zwei Arten von 
Arztausweisen aus:

Der einfache Arztausweis 

Hierbei handelt es sich um einen  Ausweis im handlichen Scheckkartenformat, 
den du kostenfrei beantragen kannst. Den entsprechenden Antrag findest du 
auf der Webseite der Ärztekammer im Bereich Meldewesen/Arztausweis. 
Den Antrag kannst du per E-Mail oder im Original leicht einreichen. Aktuell 
braucht das Meldewesen-Team ca. 10 Arbeitstage um dir einen einfachen 
Arztausweis auszustellen. 

Der einfache Arztausweis fungiert nur als Sichtausweis und hat keine digitalen 
Funktionen. Er identifiziert dich als Ärztin oder Arzt im In- und Ausland, dient 
zur Ausstellung von ärztlichen Verordnungen und erleichtert die Anmeldung 
bei Fortbildungsveranstaltungen, da deine einheitliche Fortbildungsnummer 
(EFN) in Klartext und als Barcode auf der Rückseite des Ausweises hinterlegt 
ist. Informiere die Ärztekammer bei Verlust bitte umgehend.

Der elektronische Arztausweis

Der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) bietet vielseitige digitale 
Möglichkeiten. Der eHBA ist eine personenbezogene Chipkarte im 
Scheckkartenformat. Die Beantragung beginnt über die Webseite oder das 
Mitgliederportal der Ärztekammer. Die Ärztekammer ist zwar die Herausgeberin 
des eHBA, jedoch werden seine Produktion und Funktionalität durch die so 
genannten Vertrauensdiensteanbieter sichergestellt, mit denen du direkt einen 
Vertrag abschließt. 

Neben seiner klassischen Funktion als Sichtausweis attestiert der eHBA 
seinem Inhaber auch die Zugehörigkeit zum Beruf „Ärztin/Arzt“ in der digitalen 
Welt. Somit können z. B. Rezepte, Arbeitsunfähigkeiten oder Briefe digital 
ausgestellt und unterschrieben werden. 

ArztausweisArztausweis
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https://www.aek-mv.de/upload/file/aerzte/Meldewesen/20210729_Antrag-auf-Ausstellung-eines-Arztausweises.pdf


Bitte beachte, dass der eHBA zwar vielseitige digitale Funktionen bietet, jedoch 
für Neuapprobierte in der Regel nicht sofort notwendig ist. Da er mit Kosten 
verbunden ist, bespreche mit deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin, 
ob und ab wann du einen eHBA brauchst. Auch die Möglichkeit und Wege der 
Kostenübernahme sollten vorher geklärt werden. 

Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Meldewesen
August-Bebel-Str. 9a
18055 Rostock

meldewesen@aek-mv.de
 

Arztausweis
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AUSSCHUSS JUNGE ÄRZTINNEN UND ÄRZTE

Innerhalb der Ärztekammer gibt es unterschiedliche Kommissionen, Gremien 
und Ausschüsse, die sich um die verschiedenen Aufgaben der ärztlichen 
Selbstverwaltung kümmern. „Selbstverwaltung“ bedeutet, dass die 
Ärztekammer die eigenständige und unabhängige Organisation und Verwaltung 
ihrer Angelegenheiten übernimmt. 
Die Ausschüsse haben eine Beratungsfunktion und sind somit an 
Entscheidungsprozessen beteiligt, die die Belange der Ärzteschaft betreffen. 
Dies ermöglicht den Ärztinnen und Ärzte, ihre eigenen Angelegenheiten und 
Interessen innerhalb der ärztlichen Gemeinschaft zu regeln und zu vertreten.

Der Ausschuss „Junge Ärztinnen und Ärzte“ ist speziell für uns junge 
Ärztinnen und Ärzte zuständig. Unsere Aufgabe ist es, die Anliegen und 
Interessen der jungen Ärztegeneration in die Arbeit der Ärztekammer 
einzubringen und zu diskutieren. Im Auftrag der Ärztekammer M-V stehen wir 
bereit, um deine Fragen, Sorgen und Ideen anzuhören und um uns um deine 
Anliegen zu kümmern. Unser Ziel ist es, dass du dich mit der Ärztekammer 
M-V identifizieren kannst.

Der Ausschuss setzt sich aus Studierenden, Ärztinnen und Ärzten in 
Weiterbildung sowie jungen Fachärztinnen und Fachärzten aus verschiedenen 
Fachrichtungen zusammen. Wenn du Fragen hast oder Anregungen teilen 
möchtest, zögere nicht, dich bei uns zu melden.

Du kannst dich an folgende Ansprechpartnerin wenden:

Theresa Buuck

jungeaerzte@aek-mv.de

Folge uns auch gern auf Instagram unter „jungeaerztemv“.

Ausschuss Junge Ärztinnen und ÄrzteAusschuss Junge Ärztinnen und Ärzte
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ELOGBUCH & WEITERBILDUNG

Was ist das eLogbuch?

Die Weiterbildungsordnung der Ärztekammer M-V ist auf der Homepage 
zu finden. Dort sind die einzelnen Weiterbildungsgänge aufgeführt und 
der inhaltliche und zeitliche Rahmen festgelegt. Die vorgeschriebenen 
Weiterbildungszeiten sind Mindestanforderungen, die sich nach individuellen 
Gegebenheiten verlängern können. Insgesamt kannst du zwischen 34 
Fachgebieten wählen.

Des Weiteren findest du für jedes Fachgebiet die entsprechenden eLogbücher,
die der Dokumentation der Weiterbildung dienen. Das eLogbuch ermöglicht 
Ärztinnen und Ärzten ihre Fortbildungen und Weiterbildungsaktivitäten online 
auf einer strukturierten Plattform zu erfassen und zu verwalten. Darüber hinaus 
sind diese Logbücher wesentlicher Bestandteil des Antrages zur Zulassung 
zur Facharztprüfung bei der Ärztekammer M-V. 

Das eLogbuch bringt mehrere Vorteile für Ärztinnen und Ärzte mit sich, 
darunter eine klare Übersicht über die persönlichen Weiterbildungsaktivitäten 
und die Gewissheit, die Anforderungen der Weiterbildungsordnung zu erfüllen. 
Du könntest beispielsweise sämtliche deiner Teilnahmezertifikate hochladen, 
um leicht den Überblick darüber zu behalten.

Bei weiteren Fragen zu individuellen Facharztweiterbildungen stehen dir die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Ärztliche Weiterbildung zur 
Verfügung.

0381 492 80 -0

weiterbildung@aek-mv.de

eLogbuch & WeiterbildungeLogbuch & Weiterbildung
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STEP-BY-STEP ON HOW TO

In den folgenden Schritten kannst du dein eLogbuch erstellen, deine 
Weiterbildungsaktivitäten eintragen und von den Funktionen der Plattform 
profitieren.

1. Registrierung

Besuche das Mitgliederportal der Ärztekammer M-V. Dort ist ein Link zur 
eLogbuch-Plattform hinterlegt, unter dem du dich anmelden kannst.

2. Profil vervollständigen

Fülle dein Profil aus und aktualisiere deine Kontaktdaten, um sicherzustellen, 
dass alle Angaben korrekt sind.

3. Logbuch anlegen

Klicke auf „Logbuch anlegen“ und wähle das Logbuch, das du für deine 
Weeiterbildung benötigst. Du kannst das passende Logbuch unter den 
Abschnitten „Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen“ oder 
„Zusatz-Weiterbildungen“ auswählen.

4. Weiterbildungsabschnitt hinzufügen 

Öffne dein Logbuch von der Startseite aus und füge im Bereich 
„Weiterbildungsabschnitte“ einen Abschnitt mit deinem Arbeitsverhältnis 
hinzu. Trage hier alle erforderlichen Angaben, wie z.B. Arbeitszeit, ein.

5. Weiterbildungsbefugte hinzufügen 

Um eine Weiterbildungsbefugten (WBB) hinzuzufügen, klicke auf 
„Weiterbildungsbefugten hinzufügen“. Wähle den Bereich „Hinzufügen über 
Benutzernamen“, falls du den Benutzernamen deinees WBB kennst. Füge 
den Namen der Weiterbildungsstätte hinzu und bestätige die Angaben. 

6. Eingabe von Weiterbildungsaktivitäten

Trage deine Fortbildungen in das eLogbuch ein und kategorisiere sie nach 
Fachgebiet, Datum, Dauer und Art der Veranstaltung. 

7. Dokumente hochladen

Lade Nachweise, Zertifikate und Dokumente zu deinen Weiterbildungen hoch, 
um sie für spätere Verwendung zu sichern. 

8. Unterstützung und Kontakt 

Bei Fragen oder Probleme steht dir der Support zur Verfügung, um dir bei der 
Nutzung des eLogbuchs zu helfen.

9. Logbuch weiterleiten 

Nachdem du Bewertungsanfragen im eLogbuch gestellt und Richtzahlen 
hinterelegt hast, kannst du das Logbuch zur Bewertung an deinen WBB  
freigegeben. Wähle den entsprechenden WBB aus und übermittle das 
Logbuch über den „Freigeben“ Button. 

Weitere Informationen findest du auf der Webseite der BÄK oder unter der 
Schlagwortsuche „eLogbuch Erklärvideo V2“.

eLogbuch & WeiterbildungeLogbuch & Weiterbildung

1312

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Themen/Aus-Fort-Weiterbildung/Weiterbildung/eLogbuch/FAQ/20220722_Erste_Schritte_eLB_WBA.pdf


BERATUNGSANGEBOTE

Innerhalb deiner Klinik stehen dir verschiedene Ansprechpartner zur Seite. Der 
Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte sind da, um dir bei Anliegen 
und Fragen im Arbeitsumfeld zu helfen.

Die Ombudsstelle der Ärztekammer ist eine unabhängige und neutrale 
Beratungsstelle. Sie ist für alle Ärztinnen und Ärzte in Mecklenburg-
Vorpommern sowie Medizinische Fachangestellte in der ambulanten 
Versorgung (auch anonym) zugänglich. Wenn du persönliche Sorgen, 
Probleme oder Konflikte mit Kolleginnen oder Kollegen oder Vorgesetzten 
hast und einen vertraulichen und unabhängigen Ansprechpartner suchst, steht 
dir die Ombudsstelle zur Verfügung. Die Ombudspersonen bieten in erster 
Linie Beratung an und können in besonderen Fällen und nach Absprache auch 
intervenierend tätig werden.

An wen kann ich mich mit meinem Anliegen wenden?

Die Ombudsstelle wird von erfahrenen und ehrenamtlich tätigen Ärztinnen 
und Ärzten besetzt. Du kannst dich bei Fragen an folgende Ansprechpartnerin 
wenden:

Dr. Evelin Pinnow

0381 492 80 -3938

dr.pinnow@aek-mv.de

Die Ombudsperson agiert unabhängig und neutral, garantiert dir Vertraulichkeit 
und steht unter Wahrung der Verschwiegenheit zur Verfügung.

BeratungsangeboteBeratungsangebote
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FORTBILDUNG

Wer muss Punkte sammeln?

Eine Fortbildungspflicht für Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten wurde auf Bundes- und Landesebene geregelt. Die 
entsprechenden Dokumente sind online auf den Webseiten der Ärztekammer 
M-V und der Kassenärztlichen Vereinigung M-V zu finden. 

In Kürze: Die gesetzliche Fortbildungsverpflichtung sieht vor, dass Ärztinnen 
und Ärzte ihre regelmäßige Teilnahme an von Ärztekammern anerkannten 
Fortbildungsveranstaltungen belegen müssen. In einem Fortbildungs- bzw. 
Fünfjahreszeitraum müssen Ärztinnen und Ärzte mindestens 250 Punkte 
erwerben.

Die Fortbildungspflicht bezieht sich auf Fachärztinnen und Fachärzte in 
Krankenhäusern und Vertragsärzte. Formal ist es somit für Ärztinnen und 
Ärzte in Weiterbildung zum Facharzt nicht notwendig ihre Fortbildung über 
ihr Logbuch hinaus nachzuweisen. Allerdings können klinikintern andere 
Absprachen getroffen werden. 

Dennoch ist es sehr empfehlenswert regelmäßig an Fortbildungs-
veranstaltungen teilzunehmen. Durch Eintragen der EFN (Einheitliche 
Fortbildungsnummer) bzw. Einkleben des persönlichen Barcodes in 
die Anwesenheitslisten bei Veranstaltungen werden die gesammelten 
CME (Continuing Medical Education) Punkte bei der Ärztekammer M-V 
erfasst. Der Veranstalter beantragt die Zertifizierung einer Fortbildung vor 
Veranstaltungsbeginn bei der Ärztekammer M-V. Die Höhe der Punkte richtet 
sich nach Art und Umfang der Fortbildungsveranstaltung.

Fortbildungsangebote der Ärztekammer M-V

Die Ärztekammer selbst unterstützt Fortbildungen in hohem Maße, u.a. 
durch die Organisation der jährlichen Interdisizplinären Seminar- und 
Fortbildungswoche (im November) oder durch das Angebot eines jährlichen 
Notarztkurses.

FortbildungFortbildung
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Weitere Fortbildungsmöglichkeiten

Graduiertenakademie

Viele jungen Ärztinnen und Ärzte sind mit dem Thema der Promotion während 
ihrer ersten Berufsjahre beschäftigt. Gezielte Qualifizierungsangebote oder 
z.B. Schulungen mit Statistikprogrammen werden von den Universitäten im 
Rahmen von Graduiertenakademien angeboten. 

Die Anmeldung für Promovierende oder wissenschaftlich tätige Ärzte ist in der 
Regel unkompliziert möglich. Sie können dann sehr vergünstigt oder kostenfrei 
aus einem breitem Spektrum an Veranstaltungen auswählen.

Mediatheken & Podcasts

Bereits aus dem Studium sind diverse Online-Angebote bekannt, die qualitativ 
hochwertig Informationen bereitstellen. Um auch für die Facharztausbildung 
relevante und detaillierte Informationen zu erhalten sollte unbedingt die 
frühzeitige Registrierung in einer Fachgesellschaft erwogen werden. 

Viele Fachgesellschaften bieten ihren Mitgliedern tolle Angebote: beginnend bei 
der Fachzeitschrift, über Videos in Mediatheken, Journal Clubs als Newsletter 
oder Podcasts. Auf einige Angebote kann sogar ohne die Zugehörigkeit zur 
Fachgesellschaft zugegriffen werden. 

Neben den Fachgesellschaften sind auch Stiftungen oder Vereine gute 
Anlaufstellen für derartige Informationsangebote.

Freistellung für Fortbildung: Ansprüche

Abhängig vom Tätigkeitsort bzw. Arbeitgeber haben Ärztinnen und Ärzten 
auch Anspruch auf einen sog. „Bildungsurlaub“. Bildungsfreistellung ist 
ein Anspruch von Beschäftigten auf bezahlte Freistellung von der Arbeit 
zur Teilnahme an anerkannten Weiterbildungsveranstaltungen. Zehn Tage 
innerhalb zweier Jahre stehen für politische, berufliche oder kulturelle Bildung 
zur Verfügung. 

Eine bezahlte Arbeitsfreistellung für bestimmte Zwecke ist in jedem 
Arbeitsvertrag geregelt. Üblicherweise besteht die Möglichkeit einer 
Freistellung zur Teilnahme an Arztkongressen, Fachtagungen oder 

Fortbildung

vergleichbaren Veranstaltungen im Umfang von drei bis fünf Tagen pro 
Kalenderjahr. Es empfiehlt sich dringend den entsprechenden Paragraphen im 
eigenen Arbeits- bzw. Tarifvertrag zu kennen.

Fortbildung
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ÄRZTEVERSORGUNG

Die Ärzteversorgung Mecklenburg-Vorpommern kümmert sich um deine 
Rentenversorgung als niedergelassene/r oder angestellte/r Ärztin oder Arzt.  

Sie wird durch einen  Aufsichtsausschuss und einen Verwaltungsausschuss 
selbst verwaltet; die Geschäftsführung erfolgt in enger Kooperation mit der 
Ärzteversorgung Niedersachsen. 

Alle Informationen zur Anmeldung findest du auf der Webseite der 
Ärzteversorgung: https://www.aevm.de/

Ärzteversorgung Mecklenburg-Vorpommern
Gutenberghof 7
30159 Hannover

0511 700 21 -0

info@aevm.de

ÄrzteversorgungÄrzteversorgung
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VERSICHERUNG

Gesetzliche Sozialversicherung

Für angestellt tätige Ärztinnen und Ärzte besteht Versicherungspflicht:

• in der Arbeitslosenversicherung
• in der gesetzlichen Unfallversicherung
• in der gesetzlichen Krankenversicherung

Von dieser Versicherungspflicht kann man sich bei Überschreiten der 
Versicherungspflichtgrenze zugunsten einer privaten Krankenversicherung 
befreien lassen.

• in der sozialen Pflegeversicherung
Privat Krankenversicherte müssen eine private Pflegeversicherung 
abschließen.

• in der gesetzlichen Rentenversicherung (Deutsche Rentenversicherung 
Bund (DRV) und/oder im berufsständischen Versorgungswerk 
(Ärzteversorgung)
In der Regel zahlen angestellte Ärzte in die Ärzteversorgung ein. Hierfür 
bedarf es einer Befreiung von der DRV. Ein entsprechender Antrag 
muss mit jeder neuen Anstellung online ausgefüllt werden. Der Antrag 
auf Befreiung muss innerhalb von drei Monaten nach Beginn der neuen 
Beschäftigung gestellt werden. Sonst wirkt die Befreiung erst ab dem 
Zeitpunkt der Antragstellung. 

Ärzteversorgung M-V

Die Ärzteversorgung Mecklenburg-Vorpommern (ÄVMV) ist die 
Rentenversorgung aller niedergelassenen und angestellten Ärztinnen und 
Ärzte des Landes. Wenn du Mitglied der Kammer wirst, bist du automatisch 
auch Mitglied der ÄVMV. Im Angestelltenverhältnis bist du dann zumindest 
Pflichtmitglied der Ärzteversorgung. Du kannst durch Befreiung von der 
gesetzlichen Rentenversicherung Vollmitglied werden. 

VersicherungVersicherung
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Die Ärzteversorgung gewährt folgende Leistungen mit Rechtsanspruch: 

• Altersrente 
• Berufsunfähigkeitsrente 
• Kinderzuschuss 
• Hinterbliebenenrente 
• Sterbegeld 
• Rehabilitationsmaßnahmen

Bei einem Anstellungsverhältnis werden die Rentenbeiträge „automatisch“ 
vom Bruttogehalt abgezogen. Die jeweiligen Beträge stehen auf der 
Gehaltsabrechnung.

Berufshaftpflichtversicherung

Normalerweise bist du durch die Haftpflichtversicherung deines Arbeitgebers 
abgesichert. Es ist jedoch ratsam zu überprüfen, ob du für bestimmte ärztliche 
Tätigkeiten, die außerhalb eines festen Arbeitsverhältnisses stattfinden, eine 
eigene Haftpflichtversicherung abschließen musst.

Versicherung
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CHECKLISTE ZUM BERUFSSTART

Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern

Anmeldung in der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
(innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Approbation)

Meldebogen
beglaubigte Kopie der Approbationsurkunde/Berufserlaubnis *
ggf. beglaubigte Kopie der Promotionsurkunde *
ggf. beglaubigte Kopie der Urkunden zum Führen weiterer akad. Grade/
Titel *
ggf. beglaubigte Kopie der Urkunden über die Anerkennung des Facharztes,
Schwerpunkt- oder Zusatzbezeichnungen sowie Fachkunden *

* Die Beglaubigung der Kopien kann in der Geschäftsstelle der Ärztekammer oder von anderen 
siegelführenden Einrichtungen (Einwohnermeldeämter, Amtsärzte, Notar) vorgenommen 
werden. Die Beglaubigung der Kopien in der Ärztekammer ist kostenlos.

Weitere mitteilungspflichtige Angaben

Änderungen der Dienst-/Privatanschrift
Verleihung eines ärztlichen Titels
Verleihung eines akademischen Titels
Anerkennung als Facharzt bzw. eines Teilgebietes/Schwerpunktes, einer 
Fakultativen Weiterbildung, einer Fachkunde oder einer Zusatzbezeichnung
Namensänderung (Urkunde beifügen)
Elternzeit (einschl. Mutterschutzzeiten)

Arztausweis

Antrag auf Ausstellung eines Arztausweises
aktuelles Passfoto
einfache Kopie des Personalausweises

Checkliste zum BerufsstartCheckliste zum Berufsstart
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Checkliste zum Berufsstart

Aktualisierung der gemeldeten Daten

nachträgliche Meldung über die Aufnahme ärztlicher Tätigkeit mit Angaben 
zu Beginn, Dienstanschrift und Tätigkeitsart (falls nicht bei der Anmeldung 
geschehen)

Ärzteversorgung Mecklenburg-Vorpommern

Anmeldung in der Ärzteversorgung Mecklenburg-Vorpommern

Erhebungsbogen der Ärzteversorgung M-V
Antrag auf Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung

Genauere Informationen findest du auf unserer Webseite www.aek-mv.de.
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